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Behörden und Träger öffentlicher Belange, die in ihren Stellungnah-
men keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen haben 

Behörden und Träger öffentlicher Belange, die am Planverfahren betei-
ligt wurden und keine Stellungnahme abgegeben haben: 
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18 ExxonMobil vom 24.09.2025 
20 Gasunie Deutschland vom 29.09.2025 
21 Gem. Bad Essen vom 24.09.2025 
23 Gem. Ostercappeln vom 29.09.2025 
24 Gem. Stemwede vom 24.09.2025 
40 Nowega vom 24.09.2025 
43 SG Altes Amt Lemförde vom 29.09.2025 
49b Vodafone West GmbH vom 03.11.2025 
 

03 Autobahn GmbH  
04 Bistum Osnabrück Generalvikariat 
05 Bundesagentur für Arbeit Osnabrück 
06 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 
07 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
08 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien  
09 Deutsche Post 
12 Erdgas Münster über Nowega vom 12.12.2024 
13 Ev.-luth. Kirchenamt Osnabrück Stadt und Land 
14 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis Arenshorst 
15 Ev.-luth. Kirchengemeinde Bohmte 
16 Ev.-luth. Kirchengemeinde Hunteburg 
19 Freiwillige Feuerwehr Bohmte 
22 Gem. Neuenkirchen Vörden 
25 Handwerkskammer OS-EL-Grfsch. Benth. 
26 Hauptverband Osnabrücker Landvolk 
28 Kath. Kirchengemeinde St. Lambertus Ostercappeln 
29 Kath. Kirchengemeinde Bohmte 
30 Kath. Kirchengemeinde Hunteburg 
31 Klosterrentamt Osnabrück 
33 LGLN Regionaldirektion Osnabrück  
44 Staatliches Baumanagement 
46 Stadt Damme 
48 VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück 
50 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 
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Stellungnahme gem. §4(1) BauGB  

Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag 
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01 Amprion vom 29.09.2025 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungslei-
tungen unseres Unternehmens. 
 

Kenntnisnahme 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

Weitere Versorgungsträger wurden am Verfahren beteiligt.  

  

 

02 Amt für regionale Landesentwicklung ArL Weser-Ems vom 30.09.2025 

Die Flurbereinigungsbehörde erhebt keine Bedenken gegen die o.g. Ände-
rung.  
 
Gemäß § 34 (1) FlurbG erteilt die Flurbereinigungsbehörde ihre Zustim-
mung. 
 

Kenntnisnahme 

Der Bereich der 36. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord" 
liegt im Gebiet der vereinfachten Flurbereinigung Hunteburg.  
Bitte informieren Sie uns über den weiteren Verlauf Ihrer Planungen. 
 

Kenntnisnahme. Eine weitere Beteiligung wird im Rahmen der Entwurfsver-
öffentlichung gem. § 3(2) und §4(2) BauGB erfolgen. 

Mit dieser Zustimmung ist keine Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Bauvorhabens im Außenbereich (§ 35 BauGB) getroffen. 
 

Kenntnisnahme 

 

10 Deutsche Telekom vom 24.09.2025 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) — als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG — hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Kenntnisnahme 
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10 Deutsche Telekom vom 24.09.2025 

 
Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine 
Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Tele-
kom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistun-
gen nach § 78 TKG wird sichergestellt. 
 

Kenntnisnahme 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, 
mindestens zwei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforder-
lich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage 
der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.tele-
kom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutz-
anweisung der Telekom ist zu beachten. 
 

Kenntnisnahme. Dieser Hinweis betrifft nicht das vorliegende Bauleitplan-
verfahren, sondern die nachfolgende Entwurfsplanung und Bauausführung. 
Der Hinweis wird in diesem Zusammenhang beachtet und die Informationen 
an die bauausführenden Firmen weitergegeben. 

 

11 Eisenbahn Bundesamt vom 26.09.2025 

Ihr Schreiben ist am 24.09.2025 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen 
und wird hier unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen 
für meine Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 
 

Kenntnisnahme 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für 
die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruk-
tur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, 

Kenntnisnahme 
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11 Eisenbahn Bundesamt vom 26.09.2025 
ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufga-
ben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bun-
des berühren. 
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der „36. And. FNP 
und BPlan Nr. 127" nicht berührt. Insofern bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung 
der Infrastrukturbetreiberin DB InfraGO AG als Trägerin öffentlicher Belange 
und als Grundstücksnachbarin über die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
Hammerbrookstraße 44, 20097 Hamburg empfohlen. Denn das Eisenbahn-
Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Be-
treiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 
 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, wurde am Verfahren beteiligt. Eine 
Stellungnahme zum vorliegenden Bauleitplanverfahren wurde nicht abgege-
ben.  

 

17 EWE Netz GmbH vom 29.09.2025 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange.  
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 

Kenntnisnahme 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 
 

Kenntnisnahme 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 
einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, 
gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik. 
 

Kenntnisnahme  
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17 EWE Netz GmbH vom 29.09.2025 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie 
bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikati-
onslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 1,6 m 
mit ein. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der nachfolgen-
den Erschließungsplanung beachtet. 
 

Weiterhin sind für die Stromversorgung von Baugebieten o. A. zusätzlich die 
Installation von Trafostationen in möglichst zentraler Lage erforderlich. Für 
den immer weiter steigenden Leistungsbedarf (z.B. durch Elektromobilität, 
Wärmepumpen und Erzeugungsanlagen) benötigt die EWE NETZ GmbH 
pro angefangene 50 Wohneinheiten jeweils einen weiteren Stationsplatz.  
Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze (ca. 7m x 7m) möchten wir 
Sie bitten, unsere regionale Planungsabteilung frühzeitig mit einzubinden. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der nachfolgen-
den Erschließungsplanung beachtet. 
 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt werden soll. Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die 
EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich 
geregelt. 
 

Kenntnisnahme 
 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 

Kenntnisnahme 
 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.  
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie 
uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit:  
 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 

Kenntnisnahme. Eine weitere Beteiligung wird im Rahmen der Entwurfsver-
öffentlichung gem. § 3(2) und §4(2) BauGB erfolgen. Eine weitere Beteili-
gung wird im Rahmen der nachfolgenden Erschließungs- und Ausführungs-
planung wird ebenfalls erfolgen.  

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
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17 EWE Netz GmbH vom 29.09.2025 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veral-
teten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- 
und Anlagenauskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH kön-
nen Sie sich jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem 
modernen Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen informieren:  
 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 
 

Der Hinweis wird im Rahmen der nachfolgenden Erschließungs- und Aus-
führungsplanung beachtet. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia 
Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 
 

 

 

27 Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 17.10.2025 

Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 23. September 2025, mit der Sie uns als 
Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu den o. g. 
Planvorhaben geben. Unsere Stellungnahme gilt für beide o. g. Aufstellungs-
verfahren. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, 
ist diese Stellungnahme nicht als abschließend zu verstehen. 
 

Kenntnisnahme 
 

Vorbemerkung: 
Städte und Gemeinden sollen vitale Handels-, Dienstleistungs-, Gastrono-
mie-, Kultur- und Wohnstandorte sein. Dabei kommt dem Einzelhandel eine 
Schlüsselrolle zu. Doch der Einzelhandel unterliegt seit vielen Jahren einem  
kontinuierlichen Strukturwandel: Veränderung des Konsumentenverhaltens, 
demografischer Wandel, Online-Handel, Flächenexpansion oder Erreichbar-
keit der Innenstadt. Sichtbar wird dies an geringeren Frequenzen, leerste-
henden Geschäften oder fehlendem Branchenmix.  
 
Diese Entwicklung hat während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 
bis 2022 eine besondere Verstärkung erfahren und hat bis heute erhebliche 

Die Ausführungen zur Vorbemerkung werden zur Kenntnis genommen. 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen


Gemeinde Bohmte, Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“   7/41 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB   Stand: 20.02.2026 
 

Stellungnahme gem. §4(1) BauGB  

Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

H:\BOHMTE\224300\TEXTE\BP\abw260220 Bpl.127 §3(1) §4(1) frühz.docx                      

27 Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 17.10.2025 
Auswirkungen auf Einzelhandel und Innenstädte. Seit 2022 sorgen Energie-
krise und schlechte konjunkturelle Lage weiterhin für Konsumzurückhaltung. 
Insbesondere die typischen innenstadtrelevanten Sortimente des aperiodi-
schen Bedarfs wie Bekleidung und Schuhe sind betroffen. Diese Entwick-
lung wirkt sich mittel- bis langfristig auf Unternehmen und die Struktur der 
Innenstädte aus.  
 
Neben der Gestaltung der Innenstädte ist auch deren Erreichbarkeit für eine 
erfolgreiche Weiterentwicklung entscheidend. Um die verkehrliche Erreich-
barkeit für alle Verkehrsteilnehmer zu sichern, ist eine Anbindung über ein 
Gesamtverkehrskonzept zu gewährleisten.  
 
Die Zukunft der Innenstädte wird sich daran entscheiden, ob es gelingt, sie 
als multifunktionalen Raum zu entwickeln, in Aufenthaltsqualität zu investie-
ren und Zentrenkonzepte zu aktualisieren. Hintergrund ist der Trend, dass 
die Bedeutung der Innenstädte für den Einkauf abnimmt und das Erlebnis 
Innenstadt als Ort der gesellschaftlichen Begegnung, der Freizeitgestaltung, 
Kultur und Gastronomie zunimmt. Es ist zu erwarten, dass die Innenstädte 
sonst ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung verlieren, wenn 
nicht gegengesteuert wird. 
 
Vor diesem Hintergrund müssen bewährte Instrumente der Stadtentwick-
lung, wie die Vorgaben der Bauleitplanung und der Raumordnung, berück-
sichtigt werden. Ziel muss der Erhalt der multifunktionalen Innenstadt sein. 
Hierzu muss sich das Angebot so verändern, dass es aus Verbrauchersicht 
weiterhin als attraktiv wahrgenommen wird.  
Dabei bedarf es auch einer verträglichen Gestaltung großflächiger Einzel-
handelsprojekte. 
 

 

Planungsanlass: 
Der Geltungsbereich der 36. Flächennutzungsplanänderung und der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunte-

Die Ausführungen zum Planungsanlass werden zur Kenntnis genommen. 
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27 Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 17.10.2025 
burg Nord" befindet sich am nördlichen Ortsausgang in der Ortschaft Hunte-
burg westlich der „Dammer Straße". Westlich des Plangebietes grenzt eine 
Bahntrasse sowie östlich und südlich aufgelockerte Bestandsbebauung mit 
Wohnnutzungen an. In der weiteren südlichen Umgebung befindet sich ein 
bestehender Einzelhandelsbetrieb, der im Kernsortiment Artikel aus dem 
Garten- und Heimtierbedarf anbietet. Aktuell ist das Plangebiet unbebaut 
und wird landwirtschaftlich genutzt. 
 
Die Gemeinde Bohmte verfügt über kein beschlossenes kommunales Ein-
zelhandelskonzept (EHK) und soll regionalplanerisch die Versorgung als 
Grundzentrum sicherstellen. Der Kreisrat des Landkreises Osnabrück hat in 
seiner Sitzung vom 30. Juni 2025 die Neuaufstellung des Regionalen Raum-
ordnungsprogrammes (RROP) als Satzung final beschlossen. Darin ist der 
Versorgungskern der Gemeinde abschließend festgestellt. Zusätzlich ist der 
Ortsteil Hunteburg als Standort mit herausgehobener Bedeutung für die 
Nahversorgung eingeordnet. 
 

 

Mit der Bauleitplanung soll ein Lebensmittelverbrauchermarkt mit einer Ver-
kaufsfläche von bis zu 1.500 m2 und weiteren Wohngebäuden errichtet wer-
den. Es bestehen konkrete Bauabsichten für die Umsetzung des Marktes. 
Ziel dieser Planung soll die Ausweisung von sonstigen Sondergebietsflä-
chen nach § 11 Absatz 3 BauGB und allgemeinen Wohngebietsflächen ge-
mäß § 4 BauNVO sein. 
 

 

Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen:  
Bei Überschreiten einer Geschossfläche von 1.200 m2 (entspricht nach neu-
erer Rechtsprechung 800 m2 Verkaufsfläche) sind i. d. R. Auswirkungen z. 
B. auf den Verkehr und/oder die Versorgung der Bevölkerung und/oder auf 
die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in an-
deren Gemeinden anzunehmen.  
Hierbei sind neben den städtebaulichen Bestimmungen (§ 11 Absatz 3 
BauNVO) auch die Vorschriften der Landes-und Regionalplanung heranzu-

 
Kenntnisnahme 
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27 Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 17.10.2025 
ziehen. Nach § 11 Absatz 3 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbe-
triebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können außer in Kern-
gebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Mit Schreiben 
vom 25. Januar 2024 wurde das geplante Vorhaben des Einzelhandelsbe-
triebes vom Landkreis Osnabrück grundsätzlich als raumordnerisch verträg-
lich eingestuft. 
 
In unserer Stellungnahme vom 11. Januar 2024 gegenüber dem Landkreis 
hatten wir gegen die raumordnerische Zulässigkeit des Vorhabens Beden-
ken vorgetragen, da wir das Beeinträchtigungsverbot als nicht erfüllt erach-
teten. Der Landkreis beurteilt: "Das Beeinträchtigungsverbot stellt [..] auf den 
Erhalt ausgeglichener Versorgungsstrukturen [...] ab. Eine Umsatzumvertei-
lung von 17,9 % [würde keinen] Verstoß gegen das Beeinträchtigungsver-
bot" darstellen (siehe Schreiben des Landkreises Osnabrück vom 25. Januar 
2024). Des Weiteren wird durch die vorliegende Planung der räumliche Zu-
sammenhang mit Wohnbebauung durch die Ausweisung von allgemeinen 
Wohngebietsflächen hergestellt. 
 

Kenntnisnahme 
 

Die Zulässigkeit des o. g. Vorhabens in der Gemeinde Bohmte ist aus Sicht 
des Landkreises auf Basis der vorliegenden Planunterlagen und gutachter-
lichen Ausführungen aus raumordnerischer und städtebaulicher Sicht grund-
sätzlich gegeben. Die landesplanerischen und regionalplanerischen Ziele 
und Vorgaben werden grundsätzlich eingehalten, wobei die Anmerkungen 
und Hinweise der raumordnerischen Beurteilung zu beachten sind. Der Orts-
teil Hunteburg hat nach dem RROP nicht die zentrale Versorgungsfunktion 
eines Grundzentrums. Nichtsdestotrotz ist zur Aufrechterhaltung von woh-
nortnahen Nahversorgungsstrukturen im Sinne von gleichwertigen Lebens-
bedingungen die Versorgung mit Gütern des täglichen (periodischen) Be-
darfs zu gewährleisten. Die Ausweisung als Standort mit herausgehobener 
Bedeutung für die Nahversorgung trägt dem Rechnung. 
 

Kenntnisnahme 
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27 Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 17.10.2025 
Eine marktgerechte Arrondierung von Sortimenten in vor genannten Lagen 
wird unsererseits grundsätzlich ortsunabhängig begrüßt. Zur Vermeidung 
von städtebaulichen Fehlentwicklungen in den zentralen Versorgungsberei-
chen begrüßen wir die Festsetzung von maximal 10 Prozent Verkaufsfläche 
für zentrenrelevante Sortimente an der Gesamtverkaufsfläche. 
 

Kenntnisnahme 
 

Grundsätzlich empfehlen wir im Zuge weiterer Planungsvorhaben im Einzel-
handel der Gemeinde Bohmte die Erstellung eines kommunalen EHK, um 
den Handelsstandort perspektivisch weiterentwickeln zu können. Zum erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des 
§ 2 Absatz 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt 
werden soll, haben wir weder Hinweise noch Anregungen. Wir bitten um wei-
tere Beteiligung. Eine Kopie unserer Stellungnahme erhält zeitgleich der 
Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland e. V. zur Kennt-
nisnahme. 
 

Kenntnisnahme 
 

 

32 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie vom 23.10.2025 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 

 

Baugrund 
Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine in 
Tiefen anstehen, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und lokal Ver-
karstung auftreten kann. Im näheren Umfeld des Standorts sind bisher keine 
Erdfälle bekannt.  
 
Formal ist dem Standort die Erdfallgefährdungskategorie 1 zuzuordnen 
(gem. Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in 
erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im 
Rahmen von Baumaßnahmen am Standort sind bezüglich der Erdfallgefähr-
dung keine besonderen konstruktiven Sicherungsmaßnahmen notwendig. 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 



Gemeinde Bohmte, Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“   11/41 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB   Stand: 20.02.2026 
 

Stellungnahme gem. §4(1) BauGB  

Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

H:\BOHMTE\224300\TEXTE\BP\abw260220 Bpl.127 §3(1) §4(1) frühz.docx                      

32 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie vom 23.10.2025 
Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver: Thema Ingenieurgeologie. Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 

Kenntnisnahme 

Boden  
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert 
dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der 
Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Bo-
den ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächen-
beanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen 
(LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen Nach-
haltigkeitsstrategie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme von unter 4 
ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die 
Neuversiegelung von Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 
auf unter 3 ha pro Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 
zu beenden. Diese Zielsetzung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufge-
nommen. Hieraus ergibt sich der Bedarf nach einem sparsamen Umgang 
mit den Ressourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung. 
 

 
Die Gemeinde Bohmte ist sich den Zielen des Bodenschutzes sowie den 
Vorgaben des § 1a BauGB und des LROP bewusst und verfolgt einen 
grundsätzlich sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. 
In Hunteburg stehen derzeit jedoch keine geeigneten Innenentwicklungspo-
tenziale zur Verfügung, um die angestrebten Planungsziele zu realisieren. 
Zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs sowie zur Sicherung und 
Verbesserung der lokalen Nahversorgung ist daher die Ausweisung zusätz-
licher Wohnbauflächen sowie eines Sondergebiets für einen Lebensmittel-
markt erforderlich. Zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme werden 
im Wohngebiet u. a. die Überschreitung der Grundflächenzahl beschränkt 
und in Teilen kompakte und flächeneffiziente Bauformen wie Reihenhäuser 
und Mehrfamilienhäuser angestrebt. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Boden und Fläche werden im Umweltbericht bewertet. Die verbleibenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden über Maßnahmen aus dem Kom-
pensationsflächenpool „Hunte-Renaturierung zwischen Bohmte und Hunte-
burg und Nebengewässer“ im Rahmen der Dümmer-Sanierung ausgegli-
chen. 
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 
 

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut 
Boden in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 
Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktions-
bewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 

Die angesprochenen Belange des Bodenschutzes werden in der Umwelt-
prüfung berücksichtigt. Für die Bewertung des Schutzgutes Boden im Rah-
men des Umweltberichtes wird auf die zur Verfügung stehenden Auswer-
tungen des NIBIS-Kartenserver zurückgegriffen. Daher kann aus Sicht der 
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32 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie vom 23.10.2025 
BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. Zur Unterstüt-
zung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von 
Böden stellt das LBEG über den NIBIS® Kartenserver bodenkundliche 
Netzdiagramme bereit, die in der Planung verwendet werden können. Eine 
Beschreibung der Diagramme und Hinweise zur Anwendung finden Sie in 
Geofakten 40.  

Gemeinde Bohmte auf eine darüberhinausgehende Bodenfunktionsbewer-
tung verzichtet werden. 
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für 
schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plan-
gebiet handelt es sich um folgende Kategorien:  
Kategorie  
Plaggenesch 
 

Kenntnisnahme 

Die Karten können auf dem NIBIS® Kartenserver eingesehen werden. Ge-
mäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Bö-
den, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in be-
sonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastruk-
turentwicklung besonders zu schützen. Schutzwürdige Böden sollten bei 
der Ermittlung des Kompensationsbedarfs besondere Berücksichtigung fin-
den. 
 

Dieser Hinweis wird bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs berück-
sichtigt.  
 

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere 
Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 
des Schutzguts bedenken und — wenn möglich — in Ausschreibungen bzw. 
folgende Planungsstufen übernehmen. Besonders schutzwürdige oder 
empfindliche Bereiche sollten wenn möglich von einer Bebauung ausge-
nommen werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen 
aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). 
Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden 
zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von 

Die allgemeinen Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genom-
men. Eine ausführliche Behandlung des Schutzgutes Boden wird im Rah-
men des Umweltberichts zur vorliegenden Bauleitplanung erfolgen. Grund-
sätzlich beziehen sich die genannten Maßnahmen zum Bodenschutz auf die 
nachgeordnete Entwurfs- und Ausführungsplanung und sind bei der Reali-
sierung von Bauvorhaben zu beachten.  
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32 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie vom 23.10.2025 
Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktio-
nen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunk-
tionen in der Planungspraxis zu finden. 
 
Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Boden-
funktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, 
Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend empfehlen wir Bo-
denabtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und Maßnahmen zu 
wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen 
in diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Erhalt und Wiederherstel-
lung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin. 
 

 

Hinweise 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie 
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser 
Zeichen: LlD.4-L67214-07-2024-0001) 
 

 
Gemäß des NIBIS-Kartenservers bestehen für das Plangebiet weder 
Salzabbaugerechtigkeiten noch Erdölaltverträge. 
 

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen betrof-
fen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und Kompensati-
onsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumplanung beachtet wer-
den. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Ausgleichs- oder Kompensati-
onsmaßnahmen erst nach einer vollständigen Rohstoffgewinnung erfolgen, 
da sonst ein späterer Rohstoffabbau erschwert bzw. verhindert werden 
kann. Die aktuellen Rohstoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kar-
tenserver des LBEG eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst ab-
gerufen werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensati-
onsflächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Leitun-
gen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von 
tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 
 

Kenntnisnahme 
 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 

Kenntnisnahme 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  

Regional- und Bauleitplanung: 
Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP 2004 für den Landkreis 
Osnabrück wird der Planbereich nicht von zeichnerischen Festsetzungen 
berührt. Da im Rahmen der raumordnerischen Beurteilung eine Konformität 
mit den Zielen der Raumordnung aber auf Basis des in Aufstellung befindli-
chem RROPs erfolgte, nicht auf Grundlage der Teilfortschreibung Einzel-
handel 2013, ist eine Genehmigung des Flächennutzungsplanes nur auf Ba-
sis des neuen, dann rechtskräftigen RROPs zulässig.  
 

 
Das neue RROP ist mittlerweile rechtskräftig. Die Genehmigung der parallel 
in Aufstellung befindlichen Änderung des Flächennutzungsplanes soll somit 
auf Grundlage des neuen RROPs erfolgen. 

Aus Sicht des Landkreises Osnabrück bestehen gegen die 36. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bohmte unter Zugrundelegung 
des dritten Entwurfs des in Aufstellung befindlichem RROP Bedenken. Im 
dritten Entwurf des RROP wird das Plangebiet nachrichtlich als bauleitpla-
nerisch gesicherter Bereich dargestellt. Auch wird Hunteburg als „Standort 
mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung" festgesetzt. Eine 
Ansiedlung eines Verbrauchermarktes mit zukünftig insgesamt 1.500 m2 
entspricht der positiven raumordnerischen Beurteilung vom 25.01.2024. Die 
im Entwurf unter der planungsrechtlichen Festsetzung 1.1 aufgeführte max. 
Verkaufsfläche von 1.550 m² und einem zusätzlichen Bäcker entsprechen 
nicht der damaligen, zur Beurteilung beantragten Verkaufsflächengröße. 

Diesbezüglich erfolgt eine redaktionelle Anpassung der textlichen Festset-
zung Nr. 1.1 sowie der Begründung. Demnach sind im Plangebiet Lebens-
mittelmärkte mit einer Verkaufsfläche von höchstens 1.500 m² inkl. Bäckerei-
verkaufsstellen zulässig. Somit werden die Angaben der positiv beschiede-
nen raumordnerischen Beurteilung eingehalten. ergänzt. 
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
 
 
 
 
 

32 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie vom 23.10.2025 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

Kenntnisnahme 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  
Eine Einhaltung der Ziele der Raumordnung ist daher für die im Bebauungs-
plan festgesetzten Verkaufsflächen nicht geklärt. Auch widerspricht eine 
Verkaufsfläche von 1.550 m² den Ausführungen in der Begründung unter 
Kapitel 7. 
 

 
 
 
 
  

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden (am Planstandort laut Scopingunter-
lage u.a. Plaggeneschböden) weise ich auf den Grundsatz Abschnitt 3.1.1 
Ziffer 05 des in Aufstellung befindlichem RROP hin. Hiernach sollen kultur-
historisch bedeutsame sowie schutzwürdige Böden so erhalten und gepflegt 
werden, dass historische Landnutzungsformen dauerhaft erhalten bleiben. 
Insbesondere soll auf eine Erhaltung der im Landkreis verbreiteten Plag-
genesche unter kulturhistorischen und archäologischem Aspekt hingewirkt 
werden. 
 

Die Gemeinde Bohmte ist grundsätzlich bemüht, schützenswerte Böden – 
insbesondere Plaggeneschböden – sowie deren kulturhistorische und archä-
ologische Bedeutung zu erhalten und die entsprechenden Ziele des Boden- 
und Ressourcenschutzes zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall wird je-
doch angesichts fehlender geeigneter Alternativflächen die Entwicklung von 
Wohnbauflächen zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs sowie 
die Ausweisung eines Sondergebiets „Lebensmittelmärkte“ zur Sicherung 
und Verbesserung der lokalen Nahversorgung höher gewichtet. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass im Umfeld des Ortsteils weitere Vorkommen von Plag-
geneschböden auftreten. Vor diesem Hintergrund wird die durch die Planung 
bedingte, verhältnismäßig geringfügige Inanspruchnahme dieser Bodenres-
source als vertretbar eingestuft. 
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung  
 
 

Die angedachte Regelung zum Verbot von Schottergärten wird begrüßt. 
 

Kenntnisnahme 
 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird der überwiegende nördliche Plan-
bereich, der im Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellt 
ist, auch im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung der Nutzung als all-
gemeines Wohngebiet zugeführt. Die Gemeinde entspricht damit dem Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB. Für den südlichen Teil erfolgt im 
Zuge der 36. Änderung des Flächennutzungsplans eine Umwandlung der 
Wohnbau- zur Sonderbaufläche, die die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes schafft. 
 

Kenntnisnahme 
 

Auf den Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und die 
Belange von Natur und Landschaft (Vermeidungsgrundsatz) wird in diesem 

Die Gemeinde Bohmte ist sich dem „Vermeidungsgrundsatz“ bewusst und 
verfolgt einen grundsätzlich sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  
Zusammenhang hingewiesen. Die BauGB-Novelle 2013 betont zudem noch 
einmal ausdrücklich den Vorrang der Innenentwicklung. Land- und forstwirt-
schaftliche Flächen gilt es zu schützen. Wenn sie doch in Anspruch genom-
men werden sollen, muss zunächst geprüft werden, ob es alternativ Innen-
entwicklungsflächen gibt, die für die entsprechende Planung zur Verfügung 
stehen. 
 

und Boden. In Hunteburg stehen derzeit jedoch keine geeigneten Innenent-
wicklungspotenziale zur Verfügung, um die angestrebten Planungsziele zu 
realisieren. Zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs sowie zur Si-
cherung und Verbesserung der lokalen Nahversorgung ist daher die Auswei-
sung zusätzlicher Wohnbauflächen sowie eines Sondergebiets für einen Le-
bensmittelmarkt erforderlich. Zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 
werden im Wohngebiet u. a. die Überschreitung der Grundflächenzahl be-
schränkt und in Teilen kompakte und flächeneffiziente Bauformen wie Rei-
henhäuser und Mehrfamilienhäuser angestrebt. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden und Fläche werden im Umweltbericht bewertet. Zur Be-
rücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft werden die planbe-
dingten Eingriffe über Maßnahmen aus dem Kompensationsflächenpool 
„Hunte-Renaturierung zwischen Bohmte und Hunteburg und Nebengewäs-
ser“ im Rahmen der Dümmer-Sanierung ausgeglichen.  
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 
 

Die auf Seite 15 der Scoping-Unterlage angekündigte Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gewerbelärm wird ausdrücklich begrüßt. Zur Veröffentli-
chung wird eine gutachterliche Untersuchung der Schallimmissionen des 
geplanten Lebensmittelmarktes erwartet. 
 

Eine schalltechnische Beurteilung, welche den Gewerbe- und Verkehrslärm 
untersucht, wird Bestandteil der Veröffentlichungsunterlagen. 

Untere Denkmalschutzbehörde: 
Aus Sicht der Baudenkmalpflege bestehen gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 127 "Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord" der 
Gemeinde Bohmte keine Bedenken. Seitens der Archäologischen Denkmal-
pflege der Stadt und des Landkreises Osnabrück bestehen hinsichtlich 
Planaufstellung und -änderung folgende Bedenken:  
 

 
Kenntnisnahme 

Das von archäologischen Fundstellen umgebene Plangebiet ist flächig mit 
Plaggeneschen (mittelalterliche bis frühneuzeitliche Auftragsböden zur Bo-
denverbesserung) bedeckt. Darunter können bislang unbekannte archäolo-
gische Fundstellen erhalten sein, die bei den anstehenden Erdarbeiten un-
erkannt zerstört werden. Die Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück muss 

Ein entsprechender Hinweis wird in der Planzeichnung und Begründung re-
daktionell ergänzt.  
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
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daher rechtzeitig vor dem Beginn der Erschließungsarbeiten informiert wer-
den, um diese ggf. archäologisch begleiten zu können. Dabei angetroffene 
archäologische Fundstellen müssen vollständig ausgegraben und doku-
mentiert werden. 
 
Ich weise darauf hin, dass die dabei entstehenden Kosten (für Material-, 
Maschinen- und Personaleinsatz) nicht von der Archäologischen Denkmal-
pflege übernommen werden, sondern vom Planungs-Vorhabenträger als 
Verursacher zu tragen sind (§ 6 [3] Nieders. Denkmalschutzgesetz). 
 

Kenntnisnahme 

Auf die darüber hinaus zu beachtende gesetzliche Melde- und Sicherungs-
pflicht archäologischer und paläontologischer Bodenfunde wird auf der 
Planzeichnung zum B-Plan hingewiesen.  
 

Kenntnisnahme 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz: 
Aus Sicht des landwirtschaftlichen Immissionsschutzes ist für die Aufstel-
lung des BBP Nr.127 (par. 36. Änderung des Flächennutzungsplanes) in 
der Gemeinde Bohmte ein Immissionsschutzgutachten zur Prognose und 
Beurteilung der Geruchsimmissionen gem. TA Luft (2021) erforderlich.  
 

 
Es wurde ein entsprechendes Gutachten seitens der Landwirtschaftskammer 
erstellt, mit dem Ergebnis, dass die nach TA Luft heranzuziehenden Immis-
sions(grenz)werte eingehalten werden und somit Belange des Ge-
ruchsimmissionsschutzes der Planung aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
entgegenstehen.  

Im Umfeld von 600 m um das Plangebiet sind Tierhaltungen vorhanden. Es 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die zulässigen Im-
missionswerte gem. TA Luft (2021) eingehalten werden.  
 

 

Untere Wasserbehörde:  
Stellungnahme „Entwässerung u. Abwasser"  
Für eine abschließende Stellungnahme fehlen die wasserwirtschaftliche 
Vorplanung und der Versickerungsnachweis. Vorrangig ist eine Überprü-
fung der Versickerungsmöglichkeit vor Ort anhand eines Bodengutachtens 
erforderlich. Sofern eine Versickerung möglich ist, wird ein Nachweis der 
vorgesehenen Entwässerung gemäß DWA-A 138-1 erforderlich (Bemes-
sungsgrundlage einer Versickerungsanlage ist mind. das 10 jährliche Ereig-
nis). 

 
 
Bis zur Veröffentlichung wird eine wasserwirtschaftliche Vorplanung erstellt, 
in der die nebenstehenden Hinweise berücksichtigt bzw. geprüft werden.  
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Sofern nachweislich keine Versickerung vor Ort möglich ist, so wird ein 
Nachweis der vorgesehenen Entwässerung gemäß DWA-A 117 i.V.m. A 
102-2 erforderlich (Bemessungsgrundlage einer möglichst zentralen Rück-
halteanlage ist mind. das 10-jährliche Ereignis). 
 

 

Des Weiteren ist ein Nachweis der Notentlastung der jeweiligen vorgesehe-
nen Entwässerungseinrichtung (Grundlage ist das Bemessungsereignis) zu 
führen. Der Nachweis über den Schutz der unterhalb liegenden Flächen im 
Falle der Notentlastung (Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100) ist zu 
berücksichtigen. 
 

 

Für die Abwasserentsorgung fehlt noch die gesamte Stellungnahme unter 
Pkt. 9.2 mit dem Nachweis, dass die Abwasserentsorgung über die Kläran-
lage Hunteburg ausreichend dimensioniert ist. 
 

 

Untere Naturschutz- und Waldbehörde:  
Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme kann erst abgege-
ben werden, sobald der vollständige Umweltbericht einschließlich des Ar-
tenschutzbeitrags vorliegt. 
 

 
Kenntnisnahme 

Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) lassen sich zum derzei-
tigen Planungsstand bereits folgende Einschätzungen treffen: 
 

 

Das Plangebiet schließt unmittelbar an den bestehenden Ortskern an und 
wird im Westen durch die Bahntrasse sowie im Übrigen überwiegend durch 
bestehende Wohnbebauung begrenzt. Aus naturschutzfachlicher und öko-
logischer Perspektive befindet sich das Gebiet in einem bereits vorbelaste-
ten und insgesamt als eher unkritisch einzustufenden Bereich. Gleichwohl 
ist festzuhalten, dass die vorgesehene Bauleitplanung eine Inanspruch-
nahme bislang unversiegelter Flächen vorsieht. Damit verbunden ist ein ho-
her Neuversiegelungsgrad, der in deutlichem Spannungsverhältnis zu den 
Zielen des Flächensparens, des Bodenschutzes sowie der Erhaltung von 

Die Gemeinde Bohmte ist sich dem Vermeidungsgrundsatz sowie den Zielen 
des Boden- und Ressourcenschutzes bewusst und verfolgt grundsätzlich ei-
nen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. Dies um-
fasst auch die Berücksichtigung schützenswerter Böden - insbesondere 
Plaggeneschböden - sowie ihrer kulturhistorischen und archäologischen Be-
deutung. In Hunteburg stehen derzeit jedoch keine geeigneten Innenentwick-
lungspotenziale zur Verfügung, um die angestrebten Planungsziele zu reali-
sieren. Zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs sowie zur Siche-
rung und Verbesserung der lokalen Nahversorgung ist daher die Ausweisung 
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Bodenfunktionen und Lebensräumen steht. Die vorgesehene Inanspruch-
nahme von Freiflächen widerspricht den Zielen der landesweiten Vereinba-
rung „Niedersächsischer Weg", die u. a. eine Reduzierung des täglichen 
Flächenverbrauchs auf unter 3 ha bis 2030 vorsieht. Kommunen tragen hier 
im Rahmen der Bauleitplanung eine besondere Verantwortung. Vor einer 
Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich sind sämtliche Möglichkei-
ten der Innenentwicklung (z. B. Nachverdichtung, Umnutzung vorhandener 
Gebäude oder Revitalisierung versiegelter Flächen) konsequent zu prüfen 
und vorrangig zu nutzen. Das Plangebiet befindet sich überwiegend auf in-
tensiv genutztem Ackerland. Nach dem Landschaftsrahmenplan (2023) 
handelt es sich dabei größtenteils um Plaggenesch-Standorte bzw. um Bö-
den mit kulturhistorischer Bedeutung, die eine hohe Schutzwürdigkeit auf-
weisen. Dieser Aspekt ist bei der Ermittlung der Eingriffe sowie bei der Aus-
gleichsplanung zu berücksichtigen In den Scoping-Unterlagen ist daher be-
reits vorgesehen, die Wertigkeit der betroffenen Ackerflächen mit 1,2 WE/m2 
statt 1,0 WE/m2 anzusetzen. Diese Vorgehensweise wird aus Sicht der UNB 
ausdrücklich begrüßt. 
 

zusätzlicher Wohnbauflächen sowie eines Sondergebiets für einen Lebens-
mittelmarkt erforderlich. Die Gemeinde trägt dem Ziel der Flächenminimie-
rung Rechnung, indem u. a. die Überschreitung der Grundflächenzahl im 
Wohngebiet beschränkt und in Teilen kompakte, flächeneffiziente Bauformen 
wie Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser angestrebt werden. Das Plange-
biet befindet sich überwiegend auf intensiv genutztem Ackerland, der gem. 
Landschaftsrahmenplan überwiegend als Plaggenesch-Standort bzw. als 
Boden mit kulturhistorischer Bedeutung eingestuft wird. Im Umfeld des Orts-
teils treten weitere derartige Vorkommen auf. Vor diesem Hintergrund und 
mangels verfügbarer Alternativflächen wird die durch die Planung verur-
sachte, insgesamt jedoch verhältnismäßig geringfügige Inanspruchnahme 
dieser Bodenressource als vertretbar bewertet. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter werden im Umweltbericht bewertet. Die planbedingten Eingriffe 
werden – entsprechend der im Scoping vorgesehenen höheren Wertigkeit 
der betroffenen Ackerflächen – angemessen berücksichtigt und über Maß-
nahmen aus dem Kompensationsflächenpool „Hunte-Renaturierung zwi-
schen Bohmte und Hunteburg und Nebengewässer“ im Rahmen der Düm-
mer-Sanierung ausgeglichen. 
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
 

Weitere Hinweise und Anregungen: 
 

 

1)  
Das geplante Regenrückhaltebecken (R) sollte möglichst naturnah ausge-
staltet werden. Dabei können eine diverse Ufergestaltung sowie unter-
schiedliche Wassertiefen vorgesehen werden, die eine natürliche Entwick-
lung von Röhricht- und Ufervegetation ermöglicht. Der Einsatz standortge-
rechter, heimischer Pflanzenarten kann die ökologische Wertigkeit erhöhen 
und gleichzeitig zur Förderung von Artenvielfalt z.B. für Amphibien, Insekten 
und wassergebundene Vogelarten beitragen. 
 
 
 

 
Die Umsetzbarkeit der nebenstehenden Hinweise ist abschließend im Rah-
men der Erschließungs- und Genehmigungsplanung des Baugebiets zu prü-
fen.  
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2) 
Zudem sollte nach Möglichkeit eine naturnahe Gestaltung der gewerblichen 
Freiflächen (SO) und sowie der privaten Grundstücke und Hausgärten (WA) 
gefördert und durch entsprechende Regelungen im Bebauungsplan unter-
legt werden: 
 
a) Zur besseren Einbindung der Gebäude in das Landschaftsbild sowie 

zur Minderung mikroklimatischer Belastungen wird — wo immer tech-
nisch möglich — die Umsetzung boden- oder wandgebundener Fassa-
denbegrünungen empfohlen. Diese tragen nicht nur zur optischen Auf-
wertung bei, sondern bieten auch wertvollen Lebensraum für Insekten 
und Kleintiere.  

b) Grundsätzlich bieten Dächer von geplanten Gebäuden gute Möglich-
keiten einer Dachbegrünung (ggf. auch in Kombination mit Photovolta-
iknutzung). Durch eine adäquate Dachbegrünung lassen sich viele po-
sitive Effekte generieren. Dazu zählen eine Minimierung des Eingriffs 
in den Naturhaushalt, eine Verbesserung des Wasserhaushalts, vor al-
lem im Hinblick auf die Zunahme von Starkregenereignissen, sowie 
Kühleffekte fürs Gebäude.  

c) Es wird grundsätzlich eine Insekten- und fledermausfreundliche Au-
ßenbeleuchtung empfohlen. Künstliche Beleuchtung kann sich nach-
teilig auf nachtaktive Tierarten auswirken, insbesondere durch die An-
ziehung und Schädigung von Insekten sowie durch die Störung licht-
empfindlicher Fledermausarten. Um Beeinträchtigungen zu minimie-
ren, sollte die Beleuchtung auf das erforderliche Maß begrenzt werden. 
Es sollten ausschließlich Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil verwen-
det werden. Die Lichtquellen sind so auszurichten, dass ausschließlich 
die notwendigen Verkehrs- und Aufenthaltsflächen beleuchtet werden. 
Zudem sollte der für Fledermäuse kritische Beleuchtungswert von 0,5 
Lux nicht überschritten werden. Empfohlen werden warmweiße LEDs 
mit einer Farbtemperatur von maximal 2500 Kelvin. Durch diese Maß-
nahmen können gleichzeitig die Lichtimmissionen sowie der Energie-
verbrauch gesenkt werden. 

 
Die Hinweise der UNB zur naturnahen Gestaltung werden positiv bewertet, 
da sie einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität und ökologischen Aufwer-
tung leisten können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen jedoch über-
wiegend nicht als verbindliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden. Eine detaillierte Regelung der angesprochenen Punkte 
würde die Übersichtlichkeit und Rechtsklarheit des Plans beeinträchtigen und 
nicht der üblichen Systematik bestehender Bebauungspläne in der Ge-
meinde Bohmte entsprechen. Einige der angesprochenen Aspekte sind be-
reits im Bebauungsplan oder über andere rechtliche Grundlagen berücksich-
tigt. Viele der Empfehlungen eignen sich für eine freiwillige Umsetzung durch 
die künftigen Eigentümerinnen und Eigentümer, welche diese Maßnahmen 
weiterhin nach eigenem Ermessen realisieren können. 
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 
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d) Für die Einsaat und Gestaltung der öffentlichen bzw. gewerblichen 

Grünflächen wird empfohlen, wo immer möglich standortgerechtes Re-
gio-Saatgut (z. B. „Osnabrücker Mischung", Saaten-Zeller, Rieger Hoff-
mann o.ä.) einzubringen. Eine extensive Pflege unterstützt die Entwick-
lung artenreicher, insektenfreundlicher Bereiche. 

e) Für die Gestaltung öffentlicher/gewerblicher Beete, Rabatten oder 
sonstiger bepflanzter Flächen wird empfohlen, ausschließlich heimi-
sche, standortgerechte Gehölze sowie (großenteils ebenfalls heimi-
sche) nektar- und pollenreiche Stauden zu verwenden. Die Einbindung 
von Strukturelementen wie Totholz, Sandlinsen, Bruchsteinen oder 
Nisthilfen trägt zusätzlich zur Förderung der Biodiversität bei und er-
möglicht eine pflegeextensive, naturnahe Gestaltung. 

f) Auch für die Hausgärten sollten nach Möglichkeit bestimmte Regelun-
gen im Hinblick auf eine naturnahe und ökologische Gestaltung unter 
möglichst großer Verwendung heimischer Pflanzen gelten. Auf inva-
sive Neophyten wie z. B. Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) oder 
Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) sollte grundsätzlich verzichtet 
werden. 

g) Der Versiegelungsgrad sollte auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden. Privaten Stellplätze und Zufahrten sowie Parkflächen 
im gewerblichen Bereich sollten nach Möglichkeit mit wasserdurchläs-
sigen Materialien wie versickerungsfähigen Betonpflastersystemen 
(Splittfuge, Rasenfuge), Rasengittersteinen oder wassergebundener 
Decke angelegt werden. Schottergärten sollten grundsätzlich durch 
entsprechende Festsetzung ausgeschlossen werden. 

h) Die Anbringung von Nistkästen für Vögel sowie Fledermauskästen an 
geeigneten Strukturen auf öffentlichen/gewerblichen Grünflächen und 
in Hausgärten kann ebenfalls zur ökologischen Aufwertung des Plan-
gebiets beitragen. 

i) Sollten Einzäunungen innerhalb des Plangebietes erforderlich sein, 
wird empfohlen, deren Durchlässigkeit für Kleintiere sicherzustellen. 
Dies kann z. B. durch einen bodennahen Abstand von ca. 10 bis 15 cm 
oder durch gezielt eingebaute Schlupflöcher erfolgen. Dadurch bleibt 
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die Durchwanderbarkeit des Geländes für Igel, Amphibien und andere 
Kleinsäuger erhalten, deren Lebensräume mehrere Hektar umfassen 
können. 

 
Für weitergehende naturschutzfachliche Fragen oder Abstimmungen steht 
die UNB gerne zur Verfügung. 
 

Kenntnisnahme 

Untere Bodenschutzbehörde:  
Das Plangebiet ist in den Suchräumen schutzwürdiger Böden des Nibis-
Kartenservers des LBEG als Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung 
(Plaggenesch) verzeichnet. Es handelt sich gemäß Umweltkarten um Mitt-
leren Plaggenesch unterlagert von Podsol. Das Ziel 14 des Niedersächsi-
schen Weges strebt an, bis 2030 die Flächen-Neuversiegelung auf weniger 
als 3 ha/Tag zu begrenzen und bis spätestens zum Jahr 2050 auf Netto-
Null zu reduzieren. Ausgehend vom Niedersächsischen Weg wurden diese 
Ziele auch in das Niedersächsische Naturschutzgesetz (NNatSchG) aufge-
nommen. Außerdem gibt die niedersächsische Nachhaltigkeitsstrategie vor, 
dass die Neuinanspruchnahme von Flächen bis 2030 auf weniger als 4 
ha/Tag zu reduzieren ist. Die beantragte Maßnahme steht somit im Konflikt 
zu den genannten Zielsetzungen. Durch die Bauleitplanung soll eine Bebau-
ung auf zuvor landwirtschaftlich genutzter Fläche ermöglicht werden, damit 
geht ein Verlust der Bodenfunktionen einher. Zugleich wird durch die Errich-
tung eines Regenrückhaltebeckens sowie diversen Erschließungsmaßnah-
men erhebliche Bodenbewegungen durch einen Bodenabtrag und eine Ent-
sorgung von Überschussböden erforderlich sein. Die Entsorgung von Bo-
denmaterial kann zu erheblichen Kostenaufwendungen führen, zugleich ist 
mit der Ressource Boden schonend umzugehen und nachhaltige Verwer-
tungsmöglichkeiten zu suchen. 
 

 
Die Gemeinde Bohmte ist sich den Zielen des Boden- und Ressourcenschut-
zes bewusst und verfolgt grundsätzlich einen sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden. Dies umfasst auch die Berücksichtigung 
schützenswerter Böden - insbesondere Plaggeneschböden - sowie ihrer kul-
turhistorischen und archäologischen Bedeutung. 
In Hunteburg stehen derzeit jedoch keine geeigneten Innenentwicklungspo-
tenziale zur Verfügung, um die angestrebten Planungsziele zu realisieren. 
Zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs sowie zur Sicherung und 
Verbesserung der lokalen Nahversorgung ist daher die Ausweisung zusätz-
licher Wohnbauflächen sowie eines Sondergebiets für einen Lebensmittel-
markt erforderlich. Die Gemeinde trägt dem Ziel der Flächenminimierung 
Rechnung, indem u. a. die Überschreitung der Grundflächenzahl im Wohn-
gebiet beschränkt und in Teilen kompakte, flächeneffiziente Bauformen wie 
Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser angestrebt werden. Das Plangebiet 
befindet sich überwiegend auf intensiv genutztem Ackerland, der gem. Land-
schaftsrahmenplan überwiegend als Plaggenesch-Standort bzw. als Boden 
mit kulturhistorischer Bedeutung eingestuft wird. Im Umfeld des Ortsteils tre-
ten weitere derartige Vorkommen auf. Vor diesem Hintergrund und mangels 
verfügbarer Alternativflächen wird die durch die Planung verursachte, insge-
samt jedoch verhältnismäßig geringfügige Inanspruchnahme dieser Boden-
ressource als vertretbar bewertet. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
werden im Umweltbericht bewertet. Die planbedingten Eingriffe werden an-
gemessen berücksichtigt und über Maßnahmen aus dem Kompensationsflä-
chenpool „Hunte-Renaturierung zwischen Bohmte und Hunteburg und Ne-
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bengewässer“ im Rahmen der Dümmer-Sanierung ausgeglichen. Die Ver-
wertungsfähigkeit des Bodenaushubs wurde gutachterlich untersucht, mit 
dem Ergebnis, dass alle untersuchten Mischproben die Materialwerte der Er-
satzbaustoffverordnung einhalten und somit der anfallende Bodenaushub 
voraussichtlich entsprechend bei geeigneten Maßnahmen als Ersatzbaustoff 
verwertet werden kann.  
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 
 

Zur Minimierung von Bodeneingriffen und Bodenschadverdichtung im Be-
reich zukünftig geplanter Gärten sowie zur Sicherung eines schonenden 
Ressourcenumgangs und zur Klärung geeigneter Entsorgungsweges wird 
empfohlen, im Vorfeld ein Bodenschutzkonzept dem DIN 19639 aufzustel-
len und die Erschließungsarbeiten durch eine Bodenkundliche Baubeglei-
tung überwachen zu lassen. Das Bodenschutzkonzept sollte zudem ein Bo-
denmanagementkonzept beinhalten. 
 

Eine Empfehlung zur Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes wird in die Be-
gründung und Planzeichnung aufgenommen.  
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
 

Im Vorfeld sind zudem Bodenuntersuchungen zur Klärung des Untergrund-
aufbaus und zur qualitativen Eignung für anschließende Entsorgungswege 
durchgeführt werden. Hierbei sei zu erwähnen, dass im Bereich von grund-
wasserbeeinflussten Böden lokal kleinräumige organische Ablagerungen 
(Torfe, Mudden) vorliegen können, die bei Sulfatbeeinträchtigung zu erheb-
lichen Entsorgungsproblemen führen können. 
 

Für das Plangebiet wurde bereits ein Baugrundgutachten erarbeitet, welches 
u.a. Grundlage für die Entwässerungsplanung ist. Zudem wurde die Verwer-
tungsfähigkeit des Bodenaushubs gutachterlich untersucht, mit dem Ergeb-
nis, dass alle untersuchten Mischproben die Materialwerte der Ersatzbau-
stoffverordnung einhalten und somit der anfallende Bodenaushub voraus-
sichtlich entsprechend bei geeigneten Maßnahmen als Ersatzbaustoff ver-
wertet werden kann.  
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  

Brandschutz:  
Zu dem o. g. Bauleitplanverfahren nehme ich nach Maßgabe der mir vorlie-
genden o.g. Unterlagen und soweit daraus ersichtlich in brandsicherheitli-
cher und feuerlöschtechnischer Hinsicht wie folgt Stellung: 
Die von hieraus mit wahrzunehmenden öffentlichen Belange des vorbeu-
genden Brandschutzes sind dann als auszureichend anzusehen, sofern die 
Zugänglichkeit (A) und die Löschwasserversorgung als abhängige (B) und 
unabhängige (C) gewährleistet sind. 
(A)  
Die Erschließung der Baugrundstücke muss den Anforderungen an die Zu-
wegung und den Anordnungen der baulichen Anlagen auf dem Baugrund-
stück gem. § 1/2 DVO-NBauO zu § 4/14/33 NBauO entsprechen. 
 

 
Die Löschwasserversorgung wird im Zuge der Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung entsprechend den technischen Regeln und Richtlinien durch 
abhängige und durch unabhängige Löschwasserstellen sichergestellt. Die 
Versorgung des Plangebiets mit Löschwasser soll vorwiegend über die vor-
handenen (und ins Plangebiet neu zu verlegenden) Wasserleitungen erfol-
gen. Als unabhängige Löschwasserquelle soll die südlich des Plangebiets 
verlaufende Elze herangezogen werden. Konkrete Maßnahmen sind im Wei-
teren im Rahmen der Erschließungsplanung mit dem Gemeindebrandmeis-
ter und ggf. dem zuständigen Brandschutzprüfer und der hauptamtlichen 
Brandschau des Landkreises Osnabrück abzustimmen. 
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 
 

Ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen muss 
jederzeit ordnungsgemäß und ungehindert möglich sein.  
Daher muss die Anbindung an die Straße „Im Pohl" zusätzlich zu der Haupt-
erschließung von der „Dammer Straße" aus, jederzeit für die Feuerwehr be-
fahrbar sein, um eine einseitige Erreichbarkeit des Bebauungsplangebietes 
zu verhindern. 
 

 
 
 

(B)  
Neben der Erschließung von Schmutzwasser und Trinkwasser ist auch für 
eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen.  
 
Die Löschwasserversorgung ist in einer der örtlichen Verhältnisse entspre-
chenden Weise mit der zur Brandbekämpfung erforderlichen ausreichenden 
Wassermenge und Entnahmestellen gem. Nds. Brandschutzgesetz sicher-
zustellen.  
 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m3/2 h) müssen, unter Berück-
sichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung, 
dem DVGW — Arbeitsblatt W 405 — entsprechen. 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  
Löschwasserentnahmestellen sind aus dem Wasserrohrnetz mittels Hyd-
ranten (DIN 3222/DIN 3221) in Ausführung und Anzahl entsprechend dem 
DVGW — Arbeitsblatt W 331, sicherzustellen. Die ausreichende hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit der Wasserleitung zur Sicherstellung der abhängi-
gen Löschwasserversorgung ist nachzuweisen. 
 

 

Der Abstand der Hydranten und deren Standorte sind im Einvernehmen mit 
dem Gemeindebrandmeister und ggf. dem zuständigen Brandschutzprüfer, 
der hauptamtlichen Brandschau des Landkreises Osnabrück rechtzeitig vor 
Beginn der Erschließungsarbeiten festzulegen. 
 

 

Lässt sich die notwendige Löschwasserversorgung nicht aus den Wasser-
rohrnetzen sicherstellen, so sind geeignete Maßnahmen der Gemeinde in 
Verbindung mit dem zuständigen Brandschutzprüfer und der örtlichen Feu-
erwehr zur Sicherstellung der ausreichenden Löschwasserversorgung zu 
treffen. Diese könnten sein:  
 
1. Löschwasserteiche (DIN 14210)  
2. Löschwasserbrunnen (DIN 14220)  
3. unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230)  
4. Saugschächte für Flüsse, Teiche und Seen 
 

 

(C)  
Die Gefahrenabwehr im Brandfalle nur auf „Ein Standbein", der abhängigen 
Löschwasserversorgung, auszurichten ist brandsicherheitlich und auch feu-
erlöschtechnisch erheblich bedenklich. 
 

 

Die in den o. g. Planungsunterlagen genannte unabhängige Löschwasser-
quelle „Elze" kann nach Rücksprache mit dem Gemeinde- und Ortsbrand-
meister zur Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserversorgung für 
dieses Gebiet herangezogen werden. 
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34 Landkreis Osnabrück vom 23.10.2025  

Sofern sich aufgrund der angeforderten Stellungnahme der Wirtschaftsför-
derung sowie der Bauaufsicht Innenbereich weitere Anregungen ergeben, 
werden sie unaufgefordert nachgereicht. 
 

Kenntnisnahme 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
entbindet nicht von der Verantwortung im Sinne von § 2 Abs. 1 BauGB. Das 
Ergebnis der Abwägung bitte ich mitzuteilen. 
 

Kenntnisnahme 

Eine digitale Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung ist unter Hinweis auf Nr. 
38.1 VV-BauGB nach Bekanntmachung auf der Internetplattform in den 
Ordner „85 BPlan_rechtsverb. Planunterlagen" hochzuladen. 
 

Kenntnisnahme 

 

35 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 17.10.2025 

Die Gemeinde Bohmte plant die Ausweisung von Wohnbauflächen („Allge-
meines Wohngebiet") sowie eines „Sonstigen Sondergebietes" mit der 
Zweckbestimmung „Lebensmittelmärkte" am nördlichen Ortsausgang von 
Hunteburg. Der überplante Bereich zur Größe von etwa 4,16 ha unterliegt 
derzeit überwiegend einer landwirtschaftlichen Nutzung und ist im wirksa-
men Flächennutzungsplan der Gemeinde Bohmte als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Aus landwirtschaftlicher Sicht nehmen wir zum jetzigen Planungs-
stand wie folgt Stellung:  
 

 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (neu) für den Landkreis Osnabrück 
finden sich keine Festsetzungen, die dem überplanten Bereich eine aus 
landwirtschaftlicher Sicht gehobene Wertigkeit als „Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft" zuweisen. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Nutzflächen und der damit verbundene Verlust 
an Produktionsgrundlage aus agrarstruktureller Sicht stets kritisch zu bewer-
ten ist.  
 

Kenntnisnahme. Die Gemeinde Bohmte ist grundsätzlich verfolgt grundsätz-
lich einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie 
landwirtschaftlichen Flächen. In Hunteburg stehen derzeit jedoch keine ge-
eigneten Innenentwicklungspotenziale zur Verfügung, um die angestrebten 
Planungsziele zu realisieren. Zur Deckung des bestehenden Wohnraumbe-
darfs sowie zur Sicherung und Verbesserung der lokalen Nahversorgung ist 
daher die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen sowie eines Sonderge-
biets für einen Lebensmittelmarkt erforderlich. 
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35 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 17.10.2025 
In Abständen zwischen 380 m und 1.000 m zum Planbereich befinden sich 
insgesamt sieben landwirtschaftliche Betriebe mit immissionsschutzrechtlich 
relevanter Tierhaltung. Die Entwicklungsmöglichkeiten auf den genannten 
Hofstellen werden durch die hier betrachtete Planung der Gemeinde Bohmte 
nicht über das vorhandene Maß hinaus eingeschränkt.  
 

Kenntnisnahme 

Ein Hinweis auf in ländlichen Räumen unvermeidbare, landwirtschaftstypi-
sche Immissionen (Gerüche, Stäube, Geräusche), die aus der Nutztierhal-
tung bzw. der Bewirtschaftung umliegender Acker- und Grünlandflächen re-
sultieren, ist in der vorliegenden Vorentwurfsbegründung enthalten. 
 

Kenntnisnahme 

Sollten für den vollständigen Ausgleich des durch die Bauleitplanung vorbe-
reiteten Eingriffs in den Naturhaushalt externe Kompensationsmaßnahmen 
erforderlich werden, weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass gem. § 15 Abs. 
3 BNatSchG bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht 
zu nehmen ist. Insbesondere dürfen für die landwirtschaftliche Nutzung be-
sonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch genom-
men werden. Deshalb ist zu prüfen, ob Ausgleich oder Ersatz auch durch 
Maßnahmen zur Entsiegelung, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Le-
bensräumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen erbracht wer-
den können, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung 
genommen werden. 
 

Der durch die Planung bedingte Eingriff in Natur und Landschaft wird über 
Anteile aus dem Kompensationsflächenpool „Hunte-Renaturierung zwi-
schen Bohmte und Hunteburg und Nebengewässer“ - Maßnahmen zur Düm-
mersanierung kompensiert. 
 

In Anlehnung an die Bundeskompensationsverordnung sollten hierfür auch 
Maßnahmen zur Verbesserung eines durchwurzelbaren Bodenraums in Be-
tracht gezogen werden (vgl. BKompV, Anlage 5, Abschnitt A (2020); Maß-
gaben zum Ausgleich und Ersatz für das Schutzgut Boden und seine natür-
lichen Bodenfunktionen). 
 

Kenntnisnahme 
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36 LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht vom 29.09.2025 

Die im Internet bereitgestellten Unterlagen zum o.g. Verfahren haben wir 
durchgesehen. 
 
Westlich des Geltungsbereiches verläuft die öffentliche Bahnanlage der Ver-
kehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO). Es handelt sich um 
eine planrechtlich genehmigte Bahnanlage, wo zurzeit kein Betrieb stattfin-
det. Der Bahnbetrieb kann trotzdem jederzeit nach einer entsprechenden In-
standsetzung wieder stattfinden.  
 
Die VLO haben Sie bereits am o.g. Verfahren beteiligt. Wir bitten um Beach-
tung der Stellungnahme der VLO mit deren Bedingungen, Auflagen und Hin-
weisen.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

Sofern die VLO gegen dieses Verfahren keine Bedenken entgegenbringt, 
bestehen seitens der LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH 
(LEA) ebenfalls keine Einwände.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 

Kenntnisnahme 

 

37 NLStBV GB Osnabrück vom 20.10.2025 

Zu der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Hunteburg" 
und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 127 „Einzelhandel und Woh-
nen Hunteburg Nord“ nehme ich in straßenbaulicher und verkehrstechni-
scher Hinsicht wie folgt Stellung:  
 

 

Östlich des Geltungsbereiches des o. a. Bebauungsplanes grenzt zwischen 
dem Netzknotenpunkt 3515055 O und dem Netzknotenpunkt 3515057 O, 
Abschnitt Nr. 30, die Landesstraße 80 außerhalb einer zusammenhängend 
bebauten Ortslage. 
 

 

Die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes sowie die Ausweisung 
eines neuen Wohngebietes grenzen unmittelbar an die Landesstraße 80 an. 
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37 NLStBV GB Osnabrück vom 20.10.2025 
 
Gegen die Flächenausweisung im Rahmen der 36. Änderung des Flächen-
nutzungsplans werden keine Einwendungen oder Bedenken erhoben. 
 

Kenntnisnahme 

Der Bebauungsplan Nr. 127 sieht vor, die Erschließung über eine Haupter-
schließungsstraße an die Landesstraße 80 in Station ca. 590 anzubinden. 
 

 

Bei einer außerörtlichen Lage der Einmündung ist grundsätzlich die Anlage 
eines Linksabbiegestreifens erforderlich. 
 

Kenntnisnahme 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird jedoch ausgeführt, dass eine 
Verlängerung der Ortsdurchfahrt über den geplanten neuen Knotenpunkt 
hinaus vorgesehen ist und eine Verkehrsuntersuchung ergeben habe, dass 
in diesem Fall kein Linksabbieger notwendig wäre. 
 

Kenntnisnahme 

Nur unter der Voraussetzung, dass der Landkreis Osnabrück die Ortsdurch-
fahrtsgrenze tatsächlich hinter dem neuen Knotenpunkt festsetzt, besteht 
meinerseits Einverständnis, vorerst auf die Anlage eines Linksabbiegestrei-
fens zu verzichten. 
 

Seitens des Landkreises liegt hierzu eine positive mündliche Zusage vor. Ein 
schriftliches Einverständnis wird bis zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 

Ich behalte mir vor, bei späteren Änderungen oder Ergänzungen infolge ver-
kehrsbehördlicher Anordnungen im Bereich der Einmündung der Erschlie-
ßungsstraße in die L 80 die nachträgliche Forderung eines Linksabbiege-
streifens zu stellen. 
 

Hierfür wurde vorsorglich eine Straßenvorplanung für den Linksabbiegestrei-
fen erarbeitet. Die Dimensionierung der Straßenverkehrsflächen berücksich-
tigt den erforderlichen Flächenbedarf für eine nachträgliche Errichtung eines 
Linksabbiegestreifen. Unabhängig davon wird darauf verwiesen, dass die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass der Linksabbiege-
streifen aus verkehrsplanerischer Sicht nicht zwingend erforderlich ist. 
  

Die daraus entstehenden Kosten einschließlich etwaiger Folgekosten sind 
von der Gemeinde Bohmte zu tragen, soweit diese Maßnahmen auf die ver-
kehrliche Erschließung des neuen Baugebiets und das damit verbundene 
höhere Verkehrsaufkommen zurückzuführen sind. 
 

Kenntnisnahme 
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37 NLStBV GB Osnabrück vom 20.10.2025 
Die genaue Ausgestaltung des Einmündungsbereichs (Erschließungsstraße 
/ L 80) ist mit mir abzustimmen und bedarf meiner Genehmigung. 
 

Die Straßenvorplanung des Einmündungsbereichs wurde in Abstimmung mit 
dem Straßenbaulastträger erstellt. Dabei wurde den Anforderungen des 
Straßenbaulastträger vollumfänglich entsprochen. 
 

Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über Ihre Abwägung meiner vor-
getragenen Anregungen, Bedenken und geforderten Auflagen vor Veröffent-
lichung des Bebauungsplanes und weitere Beteiligung im Verfahren. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Entwurfsveröf-
fentlichung gem. §4(2) BauGB wird eine förmliche Beteiligung erneut erfol-
gen 

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Ver-
waltungsvorschriften zum BauGB um digitale Übersendung einer Ausferti-
gung der gültigen Bauplanung einschließlich Begründung. 
 

Kenntnisnahme 

 

38 Nds. Landesforsten Forstamt Ankum vom 23.09.2025 

Für die Verfahrensbeteiligung und die Möglichkeit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme bedanke ich mich.  
Aus hiesiger Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die o.g. 
Bauleitplanung. 
 

Kenntnisnahme 

Sofern Waldfläche überplant wird, wäre der betroffene Flächenanteil gemäß 
NWaIdLG umzuwandeln und adäqut an einer anderen Stelle zu kompensie-
ren (s. RdErl. d. ML vom 05.11.2026). Eine Inanspruchnahme von Waldflä-
che sollte möglichst vermieden werden. 
 

Kenntnisnahme. Eine Inanspruchnahme von Waldflächen erfolgt nicht.  

Auf die Einhaltung eines ausreichend großen Abstandes zum Wald wäre ge-
mäß LROP zu achten. 
 

Kenntnisnahme 

 

39 NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 29.09.2025 H 

Die Unterlagen zum o.g. Antrag habe ich geprüft. Seitens des Niedersächsi-
schen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg, werden folgende Hinweise gegeben: 
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39 NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 29.09.2025 H 

 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange weise ich darauf 
hin, dass sich außerhalb des Vorhabenbereiches drei Landesmessstellen 
befinden, die vom NLWKN betrieben und unterhalten werden (s. Übersichts-
karte). Diese Messstellen dienen der Gewässerüberwachung und sind von 
erheblicher Bedeutung für das Land Niedersachsen. Die Landesmessstellen 
dürfen auch in ihrer Funktionalität durch die Planungen / das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

Kenntnisnahme. Da sich die Messstellen außerhalb des Geltungsbereiches 
der vorliegenden Bauleitplanung befinden, ist eine Beeinträchtigung nicht zu 
befürchten. Es ergeben sich keine weiteren Anforderungen. 

Für Rückfragen hierzu steht Ihnen Frau Karfusehr, Tel. 04471/886-128, 
gerne zur Verfügung. 
 

 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt führen, gehe ich von einer Beteiligung als Gewässerkundlicher Lan-
desdienst (GLD) aus. Die Stellungnahme als TÖB ersetzt nicht die Stellung-
nahme des GLD. 
 

Kenntnisnahme. Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass 
das Planvorhaben wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt be-
dingt.  
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41 Open Grid Europe OGE über PLEdoc vom 24.09.2025 

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass 
von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Ei-
gentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen wer-
den: 
 

Kenntnisnahme 

 
 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfol-
gen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen 
erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.  
 

Kenntnisnahme. Der durch die Planung bedingte Eingriff in Natur und Land-
schaft wird über Anteile aus dem Kompensationsflächenpool „Hunte-Rena-
turierung zwischen Bohmte und Hunteburg und Nebengewässer“ - Maßnah-
men zur Dümmersanierung kompensiert. 
 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichs-
flächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen 
nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen 
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
 

Kenntnisnahme 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
 

Kenntnisnahme 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf im-
mer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
 

Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Plangebiets ist nicht vorgesehen. 
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41 Open Grid Europe OGE über PLEdoc vom 24.09.2025 

 
 

 

 

42 Polizeidirektion Osnabrück Land vom 23.09.2025 

Das Sachgebiet Verkehr der Polizeiinspektion Osnabrück, Zentraler Ver-
kehrsdienst nimmt die vorliegende verkehrsbehördliche Maßnahme zur 
Kenntnis. 
 

Kenntnisnahme 

Eine inhaltliche Bewertung und weitergehende verkehrliche Prüfung erfolgt 
nicht. 
 

Kenntnisnahme 
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45 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt vom 09.10.2025 

Bei der o. g. Planung werden die von Seiten des Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamtes Osnabrück zu vertretenden immissionsschutzrechtlichen Be-
lange nicht berührt. 
 

Kenntnisnahme 

Hinweis:  
Hinsichtlich der Prüfung auf Umweltbelange ist aufgrund der Zuständigkeits-
regelung (ZustVO—Umwelt—Arbeitsschutz vom 27.10.2009) für den Immis-
sionsschutz von Sportanlagen (NACE-Schlüssel 93) der Landkreis Osnab-
rück zuständig. 
 

 
Kenntnisnahme. Der Landkreis Osnabrück wurde am Verfahren beteiligt. 
Eine Stellungnahme vom 23.10.2025 liegt vor. 

 

47 UHV Nr. 70 Obere Hunte vom 21.10.2025 

Die Unterlagen zur 36. Änderung des Flächennutzungsplans und zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Ni. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg 
Nord" habe ich geprüft. 
 

Kenntnisnahme 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung bzw. des Bebau-
ungsplans befinden sich keine Gewässer II. oder III. Ordnung, die sich in der 
Unterhaltungspflicht des Verbandes befinden. 
 

Kenntnisnahme 

Der Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte" hat gegen die 36. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bohmte und die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Ni. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord" 
keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 

 

49a Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 21.10.2025 

Stellungnahme Nr.: S01443663 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände gel-
tend macht.  
 

 
Kenntnisnahme 
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49a Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 21.10.2025 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist in 
dem angefragten Planbereich derzeit nicht geplant.  
 

Kenntnisnahme 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauun-
ternehmen anzufordern.  
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die 
Seite:  
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html   
 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. 
  

Kenntnisnahme 

Bitte beachten Sie:  
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Voda-
fone Deutschland GmbH / Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH an-
gefordert werden. 
 

 
Kenntnisnahme 

Stellungnahme Nr.: S 01443651 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu 
einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neu-
baugebiete in Verbindung:  
 
Vodafone GmbH  
Neubaugebiete KMU  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg  
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com  
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage 
bei. 
 

 
Kenntnisnahme 

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
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49a Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 21.10.2025 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauun-
ternehmen anzufordern.  
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die 
Seite:  
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html   
 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. 
  

Kenntnisnahme 

Bitte beachten Sie:  
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Voda-
fone Deutschland GmbH / Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH an-
gefordert werden. 
 

 
Kenntnisnahme 

 

51 Wasserverband Wittlage vom 21.10.2025  

Die Unterlagen zur 36. Änderung des Flächennutzungsplans und zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg 
Nord" habe ich geprüft.  
 
Im Rahmen des Verfahrens nimmt der Wasserverband Wittlage Stellung wie 
folgt:  
 

 

Wasserversorgung: 
Der Anschluss der Grundstücke im Geltungsbereich des Verfahrensgebiets 
an die zentrale Wasserversorgung ist möglich. Das Leitungsnetz muss ent-
sprechend erweitert werden. Der Anschluss der Grundstücke erfolgt auf 
Grundlage der Wasserversorgungssatzung des Wasserverbandes Wittlage. 
Die Versorgung mit Trinkwasser im normalen Umfang kann sichergestellt 
werden. 
 

 
Entsprechende Aussagen werden redaktionell in der Begründung ergänzt. 
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung 

Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser):  
Die in der Planzeichnung des B-Plans erkennbaren vermessenen Höhen-
punkte liegen sowohl im Gebiet selbst als auch an dessen Rand zwischen 

 
Bis zur Veröffentlichung wird eine wasserwirtschaftliche Vorplanung erstellt, 
in der die nebenstehenden Hinweise berücksichtigt bzw. geprüft werden.  

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
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51 Wasserverband Wittlage vom 21.10.2025  
41 m ü. NN und 42 m ü. NN. Damit ist das Plangebiet topografisch dadurch 
charakterisiert, dass es absolut eben ist. Es ist vorab zwingend eine wasser-
wirtschaftliche Vorplanung aufzustellen, inwieweit unter diesen Umständen 
Kanäle angelegt werden können, die in der Lage sind, Schmutz- und Regen-
wasser im Freigefälle abzuleiten. Gegebenenfalls ist dies nur mit Gelän-
deauffüllungen möglich. In jedem Fall sollte vorab die Möglichkeit von de-
zentralen Versickerungen auf den Grundstücken geprüft werden und ich ver-
weise hier auf die Angaben des Abs. 7.2 der Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung bzw. Abs. 9.2 der Begründung zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes, jeweils Kapitel „Oberflächenentwässerung". 
 

 

Vom Ergebnis derartiger weitergehender Entwässerungsplanungen ist ggf. 
auch der Standort des Regenrückhaltebeckens sowie die in den planungs-
rechtlichen Festsetzungen angegebenen Höhen baulicher Anlagen abhän-
gig. 
 

 

Ohne eine sorgfältig ausgearbeitete wasserwirtschaftliche Vorplanung ist 
eine Stellungnahme des Wasserverbandes Wittlage zur Gebietsentwässe-
rung zur Zeit nicht möglich. 
 

 

Der Wasserverband Wittlage ist aber in jedem Fall an einer ergebnisorien-
tierten Gebietsentwicklung interessiert und selbstverständlich bereit, kon-
struktiv an der Findung von Entwässerungslösungen mitzuwirken. 
 

 

 

52 Westnetz GmbH vom 24.10.2025  

Nach Prüfung Ihrer Unterlagen vom 24.09.2025, hinsichtlich der Versor-
gungseinrichtungen der Netzgesellschaft Osnabrücker Land GmbH & Co. 
KG teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Bedenken zum o.g. Vorha-
ben bestehen, wenn nachfolgende Ausführungen beachtet werden:  
 

Kenntnisnahme 

Im Randbereich des Plangebiets verlaufen Versorgungseinrichtungen, die 
der örtlichen Versorgung mit elektrischer Energie sowie Erdgas dienen. Den 

Kenntnisnahme 
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52 Westnetz GmbH vom 24.10.2025  
Verlauf der Versorgungseinrichtungen ist in den beigefügten Plänen ersicht-
lich.  
 
Zur Belieferung des v. g. Baugebietes mit elektrischer Energie wird es erfor-
derlich, eine Transformatorenstation zu errichten. Wir bitten um Ausweisung 
einer entsprechenden Fläche im Sinne des § 9 Abs. 1 Ziffer 12 und 21 
BauGB als Versorgungsfläche. Unter Berücksichtigung erforderlicher Flucht-
wege an allen Zugangsbereichen wird eine Fläche mit mind. 30m² benötigt. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Zuwegung auch für Großfahr-
zeuge und Großgeräte von einem öffentlichen Weg aus gesichert sein muss. 
Die ausgewiesene Fläche sollte sich im Eigentum der Gemeinde befinden. 
Andernfalls muss unsere Transformatorenstation durch eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit grundbuchlich gesichert werden. Rechtzeitig vor 
Inangriffnahme der Erschließungsmaßnahmen (Verlegung der Rein- und 
Abwasserleitungen, usw.) in diesem Baugebiet, bitten wir um Mitteilung, da-
mit wir das Versorgungsnetz planen und entsprechend disponieren können.  
   

Eine Festlegung der Versorgungsfläche für die erforderliche Transformato-
renstation soll im Rahmen der nachfolgenden Erschließungs- und Ausfüh-
rungsplanung erfolgen. Ein entsprechender Hinweis, dass diese zu berück-
sichtigen ist, wird in der Begründung ergänzt. 
Beschlussvorschlag: Teilweise Berücksichtigung 

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass der Verfahrens- bzw. Maßnah-
menbereich im Erweiterungsgebiet des Breitbandausbaus der Westconnect 
GmbH liegt. 
 

Kenntnisnahme 

Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen erdverlegten Versorgungsein-
richtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden 
werden. Schachtarbeiten in der Nähe der Versorgungseinrichtungen sind 
von Hand auszuführen. Wir bitten Sie zu veranlassen, dass sich die bauaus-
führenden Firmen rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten über die Lage der 
Versorgungseinrichtungen informieren. Dafür steht jederzeit unser Online-
Auskunftsportal, dass über die Adresse https://bauauskunft.west-
netz.de/BauAuskunftService/login.jps  aufrufbar ist, zur Verfügung.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der nachfolgen-
den Erschließungs- und Ausführungsplanung beachtet.  

Änderungen und Erweiterungen der Versorgungseinrichtungen behalten wir 
uns unter Hinweis auf die §§ 13, 30, 31 und 32 BauGB vor. 
 

Kenntnisnahme 

https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/login.jps
https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/login.jps
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52 Westnetz GmbH vom 24.10.2025  
Bestandsplan Westnetz Strom          Bestandsplan Westnetz Gas  
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52 Westnetz GmbH vom 24.10.2025  
Bestandsplan Westnetz FTTx 
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Beteiligung der Öffentlichkeit – private Stellungnahmen: 
 
Private (schriftliche) Stellungnahmen zum Bauleitplanverfahren sind von Seiten der Öffentlichkeit nicht abgegeben worden.  
 
Am 28.10.2025 fand im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eine Einwohnerversammlung statt. Das Protokoll ist nachfolgend beigefügt. 


